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Vergütungssystem der Mitglieder des Aufsichtsrats 
 
Die Vergütung des Aufsichtsrats ist gemäß § 13 der Satzung der Gesellschaft wie folgt 

festgesetzt. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine Vergütung von € 20.000 pro Geschäftsjahr. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält € 40.000,00 pro Geschäftsjahr. 

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende erhält € 30.000,00 pro Geschäftsjahr. 

 

Erläuterung zum Vergütungssystem für die 
Aufsichtsratsmitglieder 
 

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsrats-

mitglieder der PEH Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm obliegende Überwachung 

der Geschäftsführung des Vorstands einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und 

zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten jeweils eine feste jährliche Vergütung. Die 

Festvergütung je Geschäftsjahr beträgt € 20.000,00. Abweichend hiervon erhält der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats € 40.000,00 und sein Stellvertreter € 30.000,00 je 

Geschäftsjahr. Die jeweilige Höhe der festen Vergütung berücksichtigt die konkrete Funktion 

und die Verantwortung der Mitglieder des Aufsichtsrats. Ferner erhalten die 

Aufsichtsratsmitglieder ihre Auslagen ersetzt. 

Eine erfolgsabhängige variable Vergütung, die vom Erreichen bestimmter Erfolge oder Ziele 

abhängt, ist nicht vorgesehen. Die Vergütung kann daher nur eingeschränkt auf die 

Geschäftsstrategie ausgerichtet werden und nur bedingt auf die langfristige Entwicklung der 

Gesellschaft Einfluss nehmen. Das Fehlen erfolgsabhängiger Vergütungsbestandteile soll 

sicherstellen, dass alle Entscheidungen des Aufsichtsrats ohne Berücksichtigung etwaiger 

persönlicher Vor- teile durch eine erhöhte Aufsichtsratsvergütung getroffen werden. Damit 

wird der unabhängigen Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats Rechnung 

getragen, die auf die langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet ist. 

Der Anspruch auf Zahlung der Festvergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres fällig. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 

angehört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung. 

Gemäß § 113 Abs. 3 S. 1 und 2 AktG ist von der Hauptversammlung einer börsennotierten 

Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu 

beschließen, wobei ein die Vergütung bestätigender Beschluss zulässig ist. 


